
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Benjamin Nolte AfD  
vom 27.01.2025

Mocro-Mafia-Umtriebe in Bayern

Seit diesem Jahr scheint die sog. Mocro-Mafia, welche aus Marokko stammt und bis 
jetzt hauptsächlich in den Benelux-Staaten aktiv war, in die Bundesrepublik Deutsch-
land zu expandieren. Besonders die Brutalität der Verbrechen, die der Mocro-Mafia 
zugerechnet werden, gibt Grund zur Sorge.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die sog. Mocro-Mafia?   3

1.2 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die Strukturen der sog. Mocro-
Mafia?   3

1.3 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die Expansion der Mocro-Ma-
fia in die BRD?   3

2.1 Ist die Staatsregierung auf eine potenzielle Expansion der Mocro-Ma-
fia in den bayerischen Freistaat vorbereitet?   3

2.2 Ist die Staatsregierung darauf vorbereitet, ihre Beamten vor den ge-
walttätigen Methoden der Mocro-Mafia zu schützen?   3

2.3 Ist die Staatsregierung darauf vorbereitet, den bayerischen Staats-
bürger vor der Mocro-Mafia zu schützen?   3

3.1 Gibt es Präventionsmaßnahmen, um einer Ausbreitung der Mocro-
Mafia in Bayern zuvorzukommen?   3

3.2 Wenn ja, hat die Staatsregierung solche bereits ergriffen?   3

3.3 Wenn nein, warum hat man noch keine gefunden?   3

4.1 Arbeitet die Staatsregierung mit anderen Bundesländern zusammen, 
um die Ausbreitung der Mocro-Mafia zu überwachen und ggf. zu ver-
hindern?   4

4.2 Arbeitet die Staatsregierung mit Strafverfolgungsbehörden, bspw. in 
den Niederlanden, zusammen, um die Ausbreitung der Mocro-Mafia 
zu überwachen und ggf. zu verhindern?   4
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4.3	 Falls	Fragen	4.1	und/oder	4.2	nicht	zutreffen,	hat	die	Staatsregierung	die	
Absicht, in Zukunft mit anderen Bundesländern, Staaten und deren Straf-
verfolgungsbehörden bzgl. der Mocro-Mafia zusammenzuarbeiten?   4

5.1 Welche Gefahren gehen realistischerweise von der Mocro-Mafia aus, 
sollte diese in Bayern Fuß fassen?   4

5.2 Welche Gefahren gehen von der Mocro-Mafia speziell für bayerische 
Beamte aus?   4

5.3 Ist die Staatsregierung darüber im Bilde, wie betroffene Länder damit 
umgehen?   4

6.1 Sind der Staatsregierung Einzelpersonen bekannt, die der Mocro-Ma-
fia zugerechnet werden?   4

6.2 Wenn ja, woher hat die Staatsregierung diese Kenntnisse?   4

6.3 Hat die Staatsregierung Kenntnisse darüber, ob bereits Einzelpersonen, 
die der Mocro-Mafia zugerechnet werden, in Bayern, in jedweder Form, 
in Erscheinung getreten sind (wenn ja, bitte Zeitpunkt und Ort an-
geben)?   4

7.1 Hat die Staatsregierung Kenntnisse über die Strukturen der Mocro-
Mafia?   5

7.2 Hat die Staatsregierung Kenntnisse darüber, ob Verbindungen mit kri-
minellen Strukturen in Bayern bestehen (wenn ja, bitte benennen)?   5

7.3 Wenn ja, wie bewertet die Staatsregierung diese bestehenden Ver-
bindungen?   5

8.1 Wie schätzt die Staatsregierung Konkurrenz für in Bayern beheimatete 
Kriminelle durch die Mocro-Mafia ein, sollte diese nach Bayern ex-
pandieren und sich daraus eine Konkurrenz zu bayerischen Kriminel-
len ergeben?   5

8.2 Wie bewertet Staatsregierung die Gefahr, die von der Mocro-Mafia 
für in Bayern ansässige Kriminelle ausgeht, die sich zwischen 2015 
und 2019 in Bayern angesiedelt haben?   5

8.3 Wird die Staatsregierung Maßnahmen zum Schutz von hier ansässigen 
oder beheimateten Kriminellen treffen, sollte die Mocro-Mafia in den 
Freistaat Bayern expandieren?   5
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration  
vom 18.02.2025

1.1 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die sog. Mocro-Mafia?

1.2 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die Strukturen der sog. Mo-
cro-Mafia?

1.3 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die Expansion der Mocro-
Mafia in die BRD?

Die Fragen 1.1 bis 1.3 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Es liegen keine Erkenntnisse zu Strukturen der „Mocro-Mafia“ in Bayern vor.

2.1 Ist die Staatsregierung auf eine potenzielle Expansion der Mocro-
Mafia in den bayerischen Freistaat vorbereitet?

2.2 Ist die Staatsregierung darauf vorbereitet, ihre Beamten vor den ge-
walttätigen Methoden der Mocro-Mafia zu schützen?

2.3 Ist die Staatsregierung darauf vorbereitet, den bayerischen Staats-
bürger vor der Mocro-Mafia zu schützen?

Die Fragen 2.1 bis 2.3 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Bayerische Polizei beobachtet die Entwicklungen im Bereich der schweren und 
der Organisierten Kriminalität genau. Es besteht hierzu auch ein enger Austausch mit 
benachbarten Behörden in Bayern, den anderen Bundesländern und angrenzenden 
Staaten.

Die Bayerische Polizei tritt allen kriminogenen Strukturen konsequent entgegen und 
nutzt alle präventivpolizeilichen Möglichkeiten und Befugnisse, um Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung bereits im Vorfeld zu unterbinden. Festgestellte 
Straftaten werden konsequent verfolgt.

3.1 Gibt es Präventionsmaßnahmen, um einer Ausbreitung der Mocro-
Mafia in Bayern zuvorzukommen? 

3.2 Wenn ja, hat die Staatsregierung solche bereits ergriffen? 

3.3 Wenn nein, warum hat man noch keine gefunden?

Die Fragen 3.1 bis 3.3 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Auf die Antwort zu den Fragen 2.1 bis 2.3 wird verwiesen.
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4.1 Arbeitet die Staatsregierung mit anderen Bundesländern zusammen, 
um die Ausbreitung der Mocro-Mafia zu überwachen und ggf. zu ver-
hindern?

4.2 Arbeitet die Staatsregierung mit Strafverfolgungsbehörden, bspw. in 
den Niederlanden, zusammen, um die Ausbreitung der Mocro-Mafia 
zu überwachen und ggf. zu verhindern?

4.3 Falls Fragen 4.1 und/oder 4.2 nicht zutreffen, hat die Staatsregierung 
die Absicht, in Zukunft mit anderen Bundesländern, Staaten und 
deren Strafverfolgungsbehörden bzgl. der Mocro-Mafia zusammen-
zuarbeiten?

Die Fragen 4.1 bis 4.3 werden gemeinsam beantwortet.

Auf die Antwort zu den Fragen 2.1 bis 2.3 wird verwiesen.

5.1 Welche Gefahren gehen realistischerweise von der Mocro-Mafia aus, 
sollte diese in Bayern Fuß fassen? 

5.2 Welche Gefahren gehen von der Mocro-Mafia speziell für bayerische 
Beamte aus?

Die Fragen 5.1 bis 5.2 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Die Gefahren, die von Erscheinungsformen der schweren und Organisierten Kriminali-
tät ausgehen, sind grundsätzlich vielfältig. Eine pauschale Beantwortung ist daher 
nicht möglich. Im Übrigen sind Polizeibeamte ausreichend geschult und vorbereitet, 
um Gefahren abzuwehren und Straftaten zu verfolgen.

5.3 Ist die Staatsregierung darüber im Bilde, wie betroffene Länder damit 
umgehen?

Auf die Antwort zu den Fragen 2.1 bis 2.3 wird verwiesen.

6.1 Sind der Staatsregierung Einzelpersonen bekannt, die der Mocro-
Mafia zugerechnet werden?

6.2 Wenn ja, woher hat die Staatsregierung diese Kenntnisse?

6.3 Hat die Staatsregierung Kenntnisse darüber, ob bereits Einzelpersonen, 
die der Mocro-Mafia zugerechnet werden, in Bayern, in jedweder 
Form, in Erscheinung getreten sind (wenn ja, bitte Zeitpunkt und Ort 
angeben)?

Die Fragen 6.1 bis 6.3 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Auf die Antwort zu den Fragen 1.1 bis 1.3 wird verwiesen.
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7.1 Hat die Staatsregierung Kenntnisse über die Strukturen der Mocro-
Mafia? 

7.2 Hat die Staatsregierung Kenntnisse darüber, ob Verbindungen mit 
kriminellen Strukturen in Bayern bestehen (wenn ja, bitte benennen)? 

7.3 Wenn ja, wie bewertet die Staatsregierung diese bestehenden Ver-
bindungen?

Die Fragen 7.1 bis 7.3 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Auf die Antwort zu den Fragen 1.1 bis 1.3 wird verwiesen.

8.1 Wie schätzt die Staatsregierung Konkurrenz für in Bayern beheimatete 
Kriminelle durch die Mocro-Mafia ein, sollte diese nach Bayern ex-
pandieren und sich daraus eine Konkurrenz zu bayerischen Krimi-
nellen ergeben?

8.2 Wie bewertet Staatsregierung die Gefahr, die von der Mocro-Mafia 
für in Bayern ansässige Kriminelle ausgeht, die sich zwischen 2015 
und 2019 in Bayern angesiedelt haben?

8.3 Wird die Staatsregierung Maßnahmen zum Schutz von hier ansässigen 
oder beheimateten Kriminellen treffen, sollte die Mocro-Mafia in den 
Freistaat Bayern expandieren?

Die Fragen 8.1 bis 8.3 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Die Staatsregierung sieht keinen Anlass, hypothetische Fragen zu beantworten. Im 
Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 2.1 bis 2.3 verwiesen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente	
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen	
zur Verfügung.
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